
 

 

Effekte des Sozialversicherungsrechts  
auf Unternehmen in der Schweiz 

 

Ausgangslage 

Das Sozialversicherungsrecht regelt primär die Rechtsbeziehungen zwischen den 

Versicherten und Sozialversicherungen. Die Unternehmen sind von sozialver-

sicherungsrechtlichen Bestimmungen nur punktuell betroffen, wie etwa bei der An-

schlusspflicht, der Beitragserhebung, bei der Mitwirkung im Vollzug, bei der Unfall-

prävention und bei den wenigen Leistungen, die Risiken der Arbeitgebenden selber 

decken (wie z.B. Kurzarbeitsentschädigung und Einarbeitungszuschüsse). Dennoch 

hat das Sozialversicherungsrecht in zahlreichen Bereichen indirekt  Auswirkungen 

auf betriebliche Entscheide, während andererseits Organisation und Verhalten 

von Betrieben wieder Einfluss auf den sozialversicherungsrechtlichen Vollzug ha-

ben. Die Rolle der Unternehmen im sozialversicherungsrechtlichen Kontext wurde 

bisher nicht systematisch untersucht.  

 

Projektziele 

Mit dem vorliegenden Forschungsprojekt wird das schweizerische Sozialversiche-

rungsrecht auf seine Berührungspunkte zu unternehmerischen Handlungs-

spielräumen untersucht.  

 

Die juristische Analyse soll zeigen, ob und inwiefern das Sozialversicherungsrecht 

Anreize für bestimmte Handlungsweisen von Verantwortungsträgern in Unterneh-

men schafft. Andrerseits wird unter dem Aspekt eines nachhaltigen Unterneh-

mensmanagements (Corperate Social Responsibility) untersucht, ob und inwiefern 

Betriebe auf sozialversicherungsrechtliche Entscheide Einfluss nehmen können 

und sollen und welche Effekte (Ersparnisse, Optimierungen, Moral Hazard, 

Rechtsmissbrauch) sich aus der Rechtslage und der Rechtspraxis ergeben. Uner-

wünschte oder fehlende Anreize aus Sicht der Unternehmen und im Hinblick auf die 

Verantwortung der Wirtschaft werden aufgedeckt und Lösungswege diskutiert. 

 

Ziel des Projektes ist es, Führungskräfte über die Effekte des Sozialversicherungs-

rechts umfassend und praxisbezogen zu informieren, damit sie diese in ihre strate-

gischen Entscheide einbeziehen können. 
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